
§§ 8, 13, 14, 16 Gesetz zur Regelung des innerdeut
schen Zahlungsverkehrs (in Berlin: VO vom 23. De
zember 1950 - VOB1. I S. 373); § 13 Abs. 2 WStVO.

1. Zur strafrechtlichen Beurteilung des Unterlassens 
der Anmeldung von Forderungen gegen Schuldner in 
den Westzonen und Westberlin.

2. Zur Frage der Einziehung eines Gewerbebetriebes.
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Der Angeklagte betreibt seit 1920 im demokratischen Teil 

von Groß-Berlin einen selbständigen Gewerbebetrieb .als 
Notenstecher. In seinem Betrieb waren noch sein Sohn tmd 
seine Nichte tätig.

Im Jahre 1953 wurde zwischen der Anstalt zur Wahrung 
der Aufführungsrechte auf dem Gebiet der Musik (AWA) 
und der entsprechenden westdeutschen Einrichtung, der 
GEMA, ein Abkommen zur Transferierung der entstandenen 
Guthaben geschlossen, um Forderungen von Musikverlegern 
oder Komponisten in Westdeutschland oder in der DDR 
gegeneinander auszugleichen. Gleichzeitig wurde festgelegt, 
daß zum Ausgleich westdeutscher Guthaben auch Forde
rungen aus Dienstleistungen hiesiger Betriebe heran
gezogen werden. Bei Aufträgen westdeutscher Verlags
anstalten waren die ausführenden Betriebe in der DDR 
verpflichtet, der AWA eine pro forma-Rechnung vorzulegen, 
um zu gewährleisten, daß für den Rechnungsbetrag die 
notwendige Deckung vorhanden war. Die Entscheidung 
über die Freigabe dieses Betrags und somit über die An
nahme eines Auftrags westdeutscher oder Westberliner 
Auftraggeber an Betriebe in der DDR wurde vom Berliner 
Stadtkontor nach Anhörung des Ministeriums für Kultur 
getroffen.

Der Angeklagte als Inhaber des einzigen JMotenstecher- 
betriebes im demokratischen Teil von Groß-Berlin war 
daher verpflichtet, jeden ihm aus Westdeutschland oder 
Westberlin erteilten Auftrag über das GEMA/AWA-Ab- 
kommen abzuwdckeln und die erforderliche Genehmigung 
durch das Berliner Stadtkontor einzuholen. Seit dem Jahre 
1953 hat der Angeklagte aber auch Aufträge Westberliner 
und westdeutscher Geschäftspartner ohne Einhaltung dieser 
Vorschriften ausgeführt und die Bezahlung dafür direkt 
oder durch Mittelspersonen entgegengenommen.

Insgesamt hat der Angeklagte innerhalb von vier Jahren 
durch ungenehmigte Aufträge und unter Umgehung der 
Bestimmungen über den innerdeutschen Zahlungsverkehr 
10 200 DM-West und 20 300 DM der Deutschen Notenbank 
von Westberliner oder westdeutschen Auftraggebern er
halten.

Das Stadtgericht hat den Angeklagten wegen Verbrechens 
nach §§ 8, 14 und 16 der Verordnung zur Regelung des 
innerdeutschen Zahlungsverkehrs in Verbindung mit §§ 9 
und 13 WStVO zu einer Zuchthausstrafe und zur Einziehung 
seines Gewerbebetriebes verurteilt.

Gegen dieses Urteil hat der Angeklagte Berufung ein
gelegt. Die Verteidigung des Angeklagten vertritt in der 
Berufungsbegründung die Auffassung, daß, soweit der An
geklagte DM der DNB entgegengenommen hat, es sich um 

' nicht genehmigungspflichtige Dienstleistungen gehandelt 
habe und sich dieser Umstand strafmildernd auswdrken 
müsse. Auch die angeordnete Einziehung des Betriebes sei 
nicht gerechtfertigt, weil es sich um einen kleinen Familien
betrieb handele und die Einziehung vom Standpunkt der 
Sicherung nicht geboten sei.

Die Berufung ist nur teilweise begründet.

Aus den G r ü n d e n :
Die Auffassung der Verteidigung, daß eine Verlet

zung der Bestimmungen zur Regelung des innerdeut
schen Zahlungsverkehrs nicht vorliege, soweit die For
derungen des Angeklagten gegen Westberliner oder 
westdeutsche Geschäftspartner in der Währung unse
res Staates realisiert worden sind, ist unrichtig und 
entspricht nicht dem gesetzlichen Tatbestand. § 8 der 
VO zur Regelung des innerdeutschen Zahlungsverkehrs 
bestimmt ausdrücklich, daß jegliche Geldforderungen 
gegenüber natürlichen oder juristischen Personen, die 
ihren Sitz in den Westzonen oder in den Westsektoren 
von Groß-Berlin haben, bereits bei Entstehung dem 
Berliner Stadtkontor zu melden sind. Hierbei ist es 
völlig unerheblich, in welcher Währung eine derartige 
Forderung entstanden ist oder realisiert werden soll.

Entscheidend für die Erfüllung des gesetzlichen Tat
bestands des § 8 der Verordnung ist die Unterlassung 
der Anmeldung der Forderung im Zeitpunkt ihres Ent
stehens bei der Deutschen Notenbank. Das Stadtgericht 
führt in den Gründen des angefochtenen Urteils aus, 
daß die Bezahlung der vom Angeklagten erbrachten

Dienstleistungen durch das Abkommen zwischen der 
AWA einerseits und der westzonalen GEMA anderer
seits geregelt ist. Es handelt sich dabei um ein inner
deutsches Zahlungsabkommen nach § 13 der VO, das 
die gegenseitige Verrechnung der jeweiligen Guthaben, 
die auf Grund der bestehenden urheberrechtlichen Be
stimmungen erwachsen sind, ermöglichen sollte. Wie 
dem Ergebnis der Beweisaufnahme zu entnehmen ist, 
war dem Angeklagten dieses Abkommen und die ihm 
bei dessen Realisierung zukommende Rolle durchaus 
bewußt. Seine Dienstleistungen unterlagen daher in 
bezug auf Verrechnung dem in diesem Abkommen 
nach § 13 festgelegten Verrechnungsmodus. Diese
Dienstleistungen, die sich innerhalb der Produktions
sphäre bewegten, sind qualitativ von den Dienst
leistungen der übrigen Handwerker zu unterscheiden, 
weil sie nicht unmittelbar wie im Friseurgewerbe dem 
Verbraucher zugute kommen, sondern ähnlich wie 
Lohnveredlungsarbeiten erst das Ausgangsprodukt für 
die Herstellung von Waren liefern. Die Auffassung der 
Verteidigung ist daher rechtsirrig. Durch Unterlassen 
der Anmeldung derartiger Forderungen wird den zu
ständigen Stellen in' der DDR die Möglichkeit der 
Kontrolle über das Verhältnis von Zahlungsforderun
gen und -Verpflichtungen genommen und damit eine 
ernsthafte Gefährdung unserer Finanzwirtschaft durch 
illegale Manipulationen unter Zugrundelegung des 
Westberliner Schieber- und Schwindelkurses möglich 
gemacht. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich auch der 
hohe Grad der Gesellschaftsgefährlichkeit derartiger 
gegen die Stabilität unserer Währung gerichteter An
griffe.

Die Einwendungen der Verteidigung sind wegen 
ihrer rechtlich unrichtigen Ausgangsstellung — indem 
sie den gesetzlichen Tatbestand des § 8 fehlerhaft aus
legt und auch das AWA-Abkommen außer acht läßt — 
unbegründet.

Soweit sich die Verteidigung gegen die im Urteil des 
Stadtgerichts angeordnete Einziehung des Gewerbe
betriebes des Angeklagten richtet, ist ihr Vorbringen 
begründet. Das Stadtgericht hat entgegen dem Antrag 
des Staatsanwalts die Einziehung des Vermögens des 
Angeklagten abgelehnt mit der Begründung, daß die 
festgestellten Tatumstände die Einziehung des Ver
mögens nicht rechtfertigen, wohl aber die Einziehung 
des Gewerbebetriebes erforderlich und geboten sei. 
Wie das Stadtgericht zwar richtig erkannt und in sei
nem Urteil ausgeführt hat, hatte der Angeklagte seinen 
Betrieb für die Durchführung der strafbaren Hand
lungen benutzt; gleichwohl verlangte die Anordnung 
der Einziehung des Gewerbebetriebes eine allseitige 
Prüfung, ob im Hinblick auf die gesamten Tatum
stände und die mit der Freiheitsstrafe bezweckte Er
ziehungswirkung eine so weitreichende Maßnahme er
forderlich war. Allein die Tatsache, daß der Ange
klagte vermittels seiner gewerblichen Tätigkeit seine 
strafbaren Handlungen begangen hat, rechtfertigt eine 
solche, die Hauptstrafe verstärkende Maßnahme nicht. 
Die von dem Angeklagten mit Hilfe von zwei Fami
lienangehörigen betriebene Gewerbetätigkeit, deren 
volkswirtschaftliche Bedeutung verhältnismäßig ge
ring ist, vermittelte dem Angeklagten nicht eine solche 
materielle Lage, die es angesichts der begangenen Ver
brechen erforderlich macht, zur Verstärkung der Er
ziehungswirkung der gegen ihn erkannten Freiheits
strafe und zur Kennzeichnung der politisch-mora
lischen Verwerflichkeit der von ihm begangenen Hand
lung diese materielle Grundlage ihm zu entziehen. Die 
Einziehung des Notenstecherbetriebes würde vielmehr 
eine über den Strafzweck hinausgehende und den 
Strafzielen abträgliche Härte wegen der damit ver
bundenen und möglichen Auswirkungen bedeuten. Aus 
diesen Gründen war die vom Stadtgericht angeordnete 
Einziehung aufzuheben und das Urteil insoweit abzu
ändern.

§§ 316 Abs. 1, 366 Ziff. 10 StGB; §§ 4, 37 Binnen- 
wasserstraßen-Verkehrsordnung (BWVO).

Zu Fragen der Kausalität und der Schuld bei Hava
rien auf Binnengewässern.
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